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nur per E-Mail 

GKV-Spitzenverband 
  

 

nachrichtlich: 

Bundesministerium für Gesundheit 
  

  

Bekanntmachung zum Gesundheitsfonds Nr. 20/2016 

 
A. 

Gemäß § 41 RSAV ermittelt das Bundesversicherungsamt nach Vorliegen der Geschäfts- 

und Rechnungsergebnisse aller am monatlichen Ausgleich teilnehmenden Krankenkassen 

für das jeweilige abgelaufene Kalenderjahr einen Ausgleichsbetrag für Zuweisungen. 

 

Das Bundesversicherungsamt gibt hiermit folgende Berechnungswerte für den 

Jahresausgleich 2016 bekannt: 

 

1. Standardisierte Verwaltungsausgaben je Versichertentag   
 

0,208071365470 € 

2. standardisierte Verwaltungsausgaben nach 
standardisierten Leistungsausgaben je Euro 
 

0,026580037027 € 

3. Zuweisung für Satzungs- und Ermessensleistungen  
gem. § 270 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a SGB V und für 
Schutzimpfungen gegen die neue Influenza (H1N1)  
gem. § 31 Abs. 4 Satz 11 RSAV je Versichertentag 
 

0,043398736345 € 

4. Jährliche mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung -216,638544925562 € 
 
 
Der Wert nach Ziffer 3 enthält anteilig Zuweisungen nach § 31 Abs. 4 S. 11 RSAV in Höhe 

von 0,000000017982 € je Versichertentag. 

 

Der Wert nach Ziffer 4 enthält Korrekturbeträge nach § 39a RSAV in Höhe von 

31.018.929,77 € sowie nach § 38 Abs. 1 Satz 2 RSAV  in Höhe von 49.276,26 €. 
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Gem. § 41 RSAV gibt das BVA die alters-, geschlechts- und risikoadjustierten Zu- und 

Abschläge (Anlagen 1 bis 3) bekannt.  

 

Weiterhin gibt das Bundesversicherungsamt folgende Berechnungswerte für die Ermittlung 

des Korrekturbetrags für Zuweisungen 2015 bekannt: 

 
1. Korrekturfaktor für standardisierte Leistungsausgaben ohne 

Krankengeld   
 

0,999621107826 

2. Korrekturfaktor für Krankengeld 0,992919827212 
   
3. Korrekturfaktor für Verwaltungsausgaben je 

Versichertentag 
 

0,999408959093 

4. Korrekturfaktor für Verwaltungsausgaben nach 
Leistungsausgaben 
 

1,000080959390 

5. Korrekturfaktor für Satzungs- und Ermessensleistungen 
 

0,999296513825 

 

B. 
Nach § 44 RSAV i.V.m. § 41 RSAV hat das Bundesversicherungsamt für das Ausgleichsjahr 

2016 für alle Krankenkassen die Höhe der von den am RSA teilnehmenden Krankenkassen 

aufzubringenden Mittel für den Innovationsfonds nach § 92a SGB V neu berechnet. 

 

Das Bundesversicherungsamt gibt hiermit folgenden Berechnungswert für den 

Jahresausgleichsbescheid 2016 über den Finanzierungsanteil am Innovationsfonds 

bekannt: 

 

Anteil der aufzubringenden Mittel je Versichertentag 0,005471672806 € 

 

Im Auftrag 

gez. Dr. Demme 
 
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Höhe der alters-, geschlechts- und risikoadjustierten Zu- und Abschläge je  

Versichertentag sowie der Zuschläge für Kostenerstatterfälle 
 
Anlage 2: Höhe der Krankengeldzuschläge je Krankengeldanspruchstag 
 
Anlage 3: Höhe der Zu- und Abschläge je Versichertentag für Auslandsversicherte 

(Versicherte mit Wohnsitz oder dauerhaftem Aufenthalt im Ausland) 


